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DE 1  DE 

ANHANG II 

 

In dem Zertifikat gemäß Artikel 9 enthaltene Mindestangaben 

 

Das Zertifikat umfasst mindestens folgende Angaben: 

a) Name und Art der CO2-Entnahmetätigkeit, einschließlich Name und 

Kontaktdaten des Betreibers oder der Betreibergruppe; 

b) Standort der CO2-Entnahmetätigkeit, einschließlich der geografisch 

expliziten Tätigkeitsgrenzen unter Einhaltung des vorgeschriebenen 

Kartenmaßstabs von 1:5000 für den Mitgliedstaat; 

c) Beginn- und Enddatum der CO2-Entnahmetätigkeit; 

d) Bezeichnung des Zertifizierungssystems; 

e) Name und Anschrift der Zertifizierungsstelle sowie ihr Logo; 

f) (eindeutige) Zertifikatsnummer oder Code; 

g) Ort und Datum der Ausstellung des Zertifikats; 

h) Bezugnahme auf anzuwendende Zertifizierungsmethode gemäß 

Artikel 8;  

i) Nutzen der Netto-CO2-Entnahmen gemäß Artikel 4 Absatz 1; 

j) CO2-Entnahmen unterhalb des in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Ausgangswerts; 

k) gesamte CO2-Entnahmen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b; 

l) Anstieg der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen gemäß 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c; 

m) Aufschlüsselung nach Gasen, Quellen, Kohlenstoffsenken 

und -beständen in Bezug auf die Angaben gemäß den Buchstaben j, k 

und l dieses Anhangs; 

n) Dauer des Überwachungszeitraums für die CO2-Entnahmetätigkeit; 

o) etwaige positive Nebeneffekte für die Nachhaltigkeit gemäß Artikel 7 

Absatz 3; 

p) Bezugnahme auf eine etwaige sonstige Zertifizierung der CO2-

Entnahmen. 
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